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Art. 1§ 60 NO GRWO 1994
Wahlausschreibung

NO GRWO 1994 - NO Gemeinderatswahlordnung 1994

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.07.2025

(1) Die Wahl des Gemeinderates wird vom Stadtsenat ausgeschrieben. Wurde der Gemeinderat durch eine
aufsichtsbehordliche Verfigung aufgeldst, muR die Landesregierung die Wahl des Gemeinderates ausschreiben. Die
Wahlausschreibung erfolgt durch Verordnung.

(2) Macht eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes oder der Stadtwahlbehérde die ganzliche oder teilweise
Wiederholung der Wahl des Gemeinderates notwendig, mul3 der Stadtsenat die daflur erforderlichen Termine (Stichtag,
Wahltag) durch Verordnung festlegen. § 1 Abs. 4 gilt dabei sinngemaf3.

(3) Die Wahlausschreibung mufl3 vom Burgermeister unverziglich durch Anschlag an der Amtstafel kundgemacht

werden.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	Art. 1 § 60 NÖ GRWO 1994 Wahlausschreibung
	NÖ GRWO 1994 - NÖ Gemeinderatswahlordnung 1994


